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§ 139 UG Ubertragung der im
Eigentum des Bundes stehenden

Mobilien auf die Universitaten

UG - Universitatsgesetz 2002

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 02.11.2025

1. (1)Das Eigentumsrecht an dem beweglichen Vermogen des Bundes, das am Tag vor dem vollen Wirksamwerden
dieses Bundesgesetzes den Universitaten und Universitaten der Klinste zur Nutzung Uberlassen ist, geht
einschlieBlich aller zugehérenden Rechte und Rechtsverhaltnisse, Forderungen und Schulden mit dem folgenden
Tag (Stichtag) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die nutzende Universitat Uber. Die Gesamtrechtsnachfolge
ist im Mitteilungsblatt der Universitat kundzumachen (8 20 Abs. 6).

2. (2)Das Eigentumsrecht an dem beweglichen Vermdgen des Bundes, das am Tag vor dem vollen Wirksamwerden
dieses Bundesgesetzes einer Medizinischen Fakultat oder einer ihrer Organisationseinheiten zur Nutzung
Uberlassen ist, geht einschlieRlich aller zugehdrenden Rechte und Rechtsverhaltnisse, Forderungen und Schulden
mit dem folgenden Tag (Stichtag) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf jene Medizinische Universitat tber,
welche die Gesamtrechtsnachfolgerin der Medizinischen Fakultat ist. Die Gesamtrechtsnachfolge ist im
Mitteilungsblatt der Universitat kundzumachen.

3. (3)Das Eigentumsrecht an dem beweglichen Vermdgen des Bundes, das am Tag vor dem vollen Wirksamwerden
dieses Bundesgesetzes einer Interuniversitaren Einrichtung gemaR § 136 Abs. 4 bis 11 zur Nutzung Uberlassen ist,
geht einschliel3lich aller zugehérenden Rechte und Rechtsverhaltnisse, Forderungen und Schulden mit dem
folgenden Tag (Stichtag) im Wege der Gesamtrechtsnachfolge auf die in diesen Gesetzesstellen jeweils genannte
Universitat tber. Die Gesamtrechtsnachfolge ist im Mitteilungsblatt der Universitat kundzumachen. Diese
Vermdgenswerte sind von den als Nachfolgeeinrichtungen bestimmten Universitaten zur Weiterflihrung der
Aufgaben der bisherigen Interuniversitaren Einrichtungen zu verwenden.

4. (4)Abweichend von Abs. 1 bis 3 verbleiben die Bestande der Universitatsbibliotheken, die aus geschichtlichem,
kinstlerischem und sonstigem kulturellen oder wissenschaftlichen Zusammenhang ein Ganzes bilden, im
Eigentum des Bundes. Weiters verbleiben die Mobilien im Eigentum des Bundes, die einzelnen Universitaten
insbesondere zu Zwecken zur Reprasentation oder zur kiinstlerischen Ausgestaltung leihweise vortibergehend
zur Nutzung Uberlassen worden sind. Jede Universitat hat bis 30. September 2003 ein Verzeichnis dieser Bestande
anzulegen.

5. (5)Hinsichtlich des Eigentums an den Sammlungen der Gemadldegalerie und des Kupferstichkabinetts der
Akademie der bildenden Kiinste Wien tritt abweichend von Abs. 1 bis 3 keine Anderung ein.

In Kraft seit 01.10.2002 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/20
https://www.jusline.at/gesetz/univg/paragraf/136

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 139 UG Übertragung der im Eigentum des Bundes stehenden Mobilien auf die Universitäten
	UG - Universitätsgesetz 2002


